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Der Vorsitzende der Deutschen Bischofs-
konferenz

Nr. 285 Beschluss der Bundeskommission am 
20. Juni 2024 in Köln – Ausbildung Heilerziehungs-
pflegehilfe für den Geltungsbereich der Regional-
kommission Bayern

A. Beschlusstext:

I. Die Bundeskommission überträgt nach § 13 
Absatz 6 Satz 1 Halbsatz 2 der AK-O befristet 
vom 1. August 2024 bis zum 31. Juli 2028 die 
Kompetenz zur Tarifierung und Festsetzung der 
Ausbildungsvergütung für die nach Landesrecht 
geregelte Ausbildung zum Heilerziehungspflege-
helfer für den Bereich der Regionalkommission 
Bayern auf die Regionalkommission Bayern.

II. Inkrafttreten 

Der Beschluss tritt zum 1. Juli 2024 in Kraft. 

B. Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Vor dem Hintergrund der am 11. April 2024 erfolgten 
Tarifierung der Ausbildung zum Heilerziehungspfleger 
durch die Regionalkommission Bayern auf der Grund-
lage des mit dem Schuljahr 2024/2025 beginnenden 
Schulversuches nach Beschluss des Bayerischen 
Landtages vom 11. Mai 2023 „Zukunftschancen 
Heilerziehungspflegerin und Heilerziehungspfleger II“ 
(Drs. 18/28935) ist konsequenterweise zugleich die 
Tarifierung der Ausbildung zum Heilerziehungspfle-
gehelfer im Bereich der Regionalkommission Bayern 
vorzunehmen.

Die Regionalkommission Bayern geht davon aus, dass 
auch die Ausbildung in der Heilerziehungspflegehilfe 
zeitnah durch eine entsprechende landesrechtliche 
Regelung modernisiert werden wird, was ebenfalls zu-
nächst einen in Bayern obligatorischen Schulversuch 
voraussetzen würde. Derzeit liegt anders als für die 
HEP-Ausbildung dazu aber noch keine rechtsichere 
landesrechtliche Regelung vor, die schon jetzt eine kon-
krete Regelung für die Heilerziehungspflegehilfe in den 
AVR erlauben würden. Die Regionalkommission Bayern 
möchte mit der beantragten Kompetenzübertragung 
zur Tarifierung der Heilerziehungspflegehilfe in die 
Lage kommen, sehr kurzfristig auf die konkreten Über-
legungen der bayerischen Staatsregierung reagieren zu 
können und so zeitnah, ggf. bereits ab dem Schuljah-
resbeginn 1. August 2024, eine entsprechend tarifliche 

Regelung für die Ausbildung inhaltlich auszugestalten. 
Angedacht ist dabei eine Anbindung oder Orientierung 
an die Regelung zur Pflegehelfer/-Assistenz-Ausbildung 
in Abschnitt C des Teils II. der Anlage 7. 

Die Befristungsdauer der Kompetenzübertragung bis 
zum 31.Juli 2028 orientiert sich an der regelhaften 
Dauer der 5-jährigen Schulversuche in Bayern, schöpft 
diese dabei nicht voll aus, eröffnet aber den zeitlichen 
Rahmen für zumindest zwei vollzeitige Ausbildungs-
durchläufe.

C. Beschlusskompetenz

Die Kompetenzübertragungsbefugnis in einer der Bun-
deskommission zugeordneten Regelungszuständig-
keit ergibt sich für die Bundeskommission aus § 13 
Abs. 6 Satz 1, Halbsatz 2 der AK-O. Es ist eine Rechts-
norm über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach 
§ 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ordnung.

Limburg, 26. August 2024 + Dr. Georg Bätzing
  Vorsitzender der Deutschen  
  Bischofskonferenz

Der Bischof von Limburg

Nr. 286 Beschluss der Bundeskommission am 
23. März 2023 in Fulda – Höchstgrenze für Zusatz
urlaub in den Anlagen 30, 32 und 33 zu den AVR

A. Beschlusstext

I. In der Anlage 30 zu den AVR wird § 17 Abs. 6 
Satz 3 wie folgt geändert: 

In § 17 Abs.  6 Satz  3 werden die Wörter 
„§ 3 Abs. 4 Satz 1 der Anlage 14 zu den AVR gilt 
entsprechend.“ durch die Wörter „maßgebend für 
die Berechnung der Urlaubsdauer ist das Lebens-
jahr, das im Laufe des Kalenderjahres vollendet 
wird.“ ersetzt. 

II. In der Anlage 32 zu den AVR wird § 17 Abs. 7 
Satz 3 wie folgt geändert: 

In § 7 Abs. 7 Satz 3 werden die Wörter „§ 3 Abs. 4 
Satz 1 der Anlage 14 zu den AVR gilt entspre-
chend.“ durch die Wörter „maßgebend für die Be-
rechnung der Urlaubsdauer ist das Lebensjahr, 
das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird.“ 
ersetzt. 
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III. In der Anlage 33 zu den AVR wird § 16 Abs. 7 
Satz 3 wie folgt geändert: 

In § 16 Abs.  7 Satz  3 werden die Wörter „§ 3 
Abs. 4 Satz 1 der Anlage 14 zu den AVR gilt ent-
sprechend.“ durch die Wörter „maßgebend für die 
Berechnung der Urlaubsdauer ist das Lebensjahr, 
das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird.“ 
ersetzt.

IV. Inkrafttreten 

Die Änderungen treten zum 1. Juli 2024 in Kraft. 

B. Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

In den Anlagen 30, 32 und 33 zu den AVR wird eine 
altersabhängige Staffelung der Höchstbegrenzungen 
für den Zusatzurlaub vorgenommen. Dabei wird für 
das maßgeblich zugrunde zulegende Lebensjahr auf 
den § 3 Abs. 4 Satz 1 der Anlage 14 zu den AVR ver-
wiesen. Seit 2015 besteht ein einheitlicher Gesamt-
urlaubsanspruch mit einem Umfang von 30 Arbeits-
tagen bezogen auf die Fünf-Tage-Woche. Daher ist 
§ 3 Abs. 4 Satz 1 der Anlage 14 zu den AVR für den 
Gesamturlaubsanspruch ohne Bedeutung geworden. 

C. Beschlusskompetenz

Die Regelungen betreffen Rechtsnormen über den 
Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 
AK-Ordnung. Es handelt sich nicht um eine Festlegung 
der Höhe der Vergütungsbestandteile, des Umfangs 
der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des 
Erholungsurlaubs im Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 
AK-Ordnung. Damit besteht die Kompetenz der Bun-
deskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission 
gem. § 13 Abs. 1 Satz 1 AK-Ordnung zur Regelung.

Für das Bistum Limburg 

Limburg, 26. August 2024 + Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/24/01/3  Bischof von Limburg

Nr. 287 Beschluss der Bundeskommission am 
20. Juni 2024 in Köln – Änderung in Anlage 14 zu 
den AVR

A. Beschlusstext

I. In Abschnitt II der Anlage 14 zu den AVR wird § 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wie folgt neu gefasst: 

„2. seit dem 1. Januar ununterbrochen als Mitar-
beiter oder als Auszubildender i. S. d. Anlage 7, 
soweit diese für die Auszubildenden die Anwen-
dung des Abschnitts II dieser Anlage vorsieht, im 
Geltungsbereich der AVR oder in einem anderen 
Tätigkeitsbereich der katholischen Kirche gestan-
den hat und“

II. Inkrafttreten 

Die Änderung tritt zum 1. Juli 2024 in Kraft. 

B. Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

In ihrer Sitzung vom 7. Oktober 2021 hat die Bundes-
kommission eine grundlegende Überarbeitung der 
Anlage 7 zu den AVR beschlossen. 

Der Wortlaut des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in Abschnitt 
II der Anlage 14 zu den AVR ist dabei nicht an die 
Anlage 7 zu den AVR in ihrer neuen Fassung ange-
passt worden. Er verwendet noch die Ausbildungs-
berufsbezeichnungen der alten Anlage 7 zu den 
AVR: Krankenpflegeschüler, Kinderkrankenpflege-
schüler, Krankenpflegehelfer, Praktikant, Lehrling 
und Anlernling. 

Mit dem Zusatz „soweit diese für die Auszubilden-
den die Anwendung des Abschnitts II dieser Anlage 
vorsieht“ wird klargestellt, dass nur die Auszubilden-
den von der Regelung erfasst werden, die nach der 
Anlage 7 zu den AVR einen Anspruch auf Urlaubs-
geld haben. 

C. Beschlusskompetenz

Die Regelung betrifft Rechtsnormen über den In-
halt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 
1 AK-Ordnung. Es handelt sich nicht um eine Fest-
legung der Höhe der Vergütungsbestandteile, des 
Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des 
Umfangs des Erholungsurlaubs im Sinne des § 13 
Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung. Damit besteht die Kom-
petenz der Bundeskommission der Arbeitsrecht-
lichen Kommission gem. § 13 Abs. 1 Satz 1 AK-
Ordnung zur Regelung.

Für das Bistum Limburg 

Limburg, 26. August 2024 + Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/24/01/3  Bischof von Limburg
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Nr. 288 Beschluss der Bundeskommission am 
20. Juni 2024 in Köln – Änderung in § 19 AT AVR

A. Beschlusstext

I. Neufassung des § 19 Abs. 2a AT AVR

§ 19 Abs.  2a AT AVR wird mit Wirkung vom 
1. Juli 2024 wie folgt gefasst:

„(2a) 1Der Mitarbeiter, der beabsichtigt, eine Al-
tersrente im Sinne des § 33 Abs. 2 SGB VI für 
einen Zeitpunkt zu beantragen, in dem er die Re-
gelaltersgrenze (§ 35 Satz 2 SGB VI i. V. m. § 235 
SGB VI) noch nicht erreicht, und deswegen sein 
Dienstverhältnis beenden will, kann von seinem 
Dienstgeber verlangen, dass er mit dem Mitar-
beiter die Inhalte eines Auflösungsvertrages, ins-
besondere den Beendigungszeitpunkt, erörtert 
mit dem Ziel, dass ein Auflösungsvertrag abge-
schlossen wird. 2Macht der Mitarbeiter hierzu 
einen Vorschlag, hat der Dienstgeber zu diesem 
Vorschlag zeitnah Stellung zu nehmen.“

II. Inkrafttreten

Die Änderung tritt zum 1. Juli 2024 in Kraft.

B. Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit dem 8. SGB IV-Änderungsgesetz wurden die in 
den zuvor in §§ 34 Abs. 2 ff i. V. m. § 42 Abs. 2 SGB VI 
geregelten Hinzuverdienstgrenzen für den Bezug von 
Altersrenten nach § 33 Abs. 2 SGB VI vollständig ge-
strichen. Ab dem 1. Januar 2023 ist sowohl der Bezug 
von Altersrenten in Form von Voll- als auch von Teil-
renten auch vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze 
möglich, ohne dass ein Hinzuverdienst angerechnet 
wird. Dies gilt allerdings nur, soweit überhaupt die 
Zugangsvoraussetzungen zu einer solchen in § 33 
Abs. 2 SGB VI genannten Altersrente bestehen.

§ 19 Abs. 2a AT AVR in seiner bisherigen Fassung 
war auf die vorherige Rechtslage bei Hinzuverdienst-
grenzen hin formuliert. Letztere ist aber zum 1. Janu-
ar 2023 weggefallen. Dadurch kann auch mit Bezug 
einer vollen oder teilweisen Altersrente ohne Ände-
rung weitergearbeitet und eine ungekürzte Altersrente 
bezogen werden. Anders als für die in § 18 AT AVR 
geregelte Erwerbsminderungsrente bedarf es also 
dieser engen Anbindung an den Hinzuverdienst nicht 
mehr.

Den Fällen, in denen der Mitarbeiter das Dienstverhält-
nis wegen der Altersrente vor Erreichen der Regelal-
tersgrenze beenden möchte, trägt die Neufassung des 
§ 19 Absatz 2a AT AVR Rechnung.

Im Rahmen der Vertragsfreiheit und gem. § 19 Ab-
satz 2 AT AVR kann jederzeit, unabhängig ob Voll- oder 
Teilrente, ein Auflösungsvertrag geschlossen werden. 
Möchte eine Partei das Dienstverhältnis beenden, je-
doch kommt kein Auflösungsvertrag zustande, gelten 
die Kündigungsfristen. Möchte der Mitarbeiter in den 
o. g. Fällen das Dienstverhältnis früher beenden, sieht 
die Neufassung des § 19 Absatz 2a AT AVR eine Er-
örterungspflicht bezüglich eines Auflösungsvertrages 
für den Dienstgeber vor mit dem Ziel, dass ein sol-
cher abgeschlossen wird. Macht der Mitarbeiter einen 
Vorschlag zu den Inhalten eines Auflösungsvertrages, 
hat der Dienstgeber außerdem zu diesem Vorschlag 
zeitnah Stellung zu nehmen. 

Damit kann der Mitarbeiter auf einer sicheren Grund-
lage bzgl. der Beendigung des Dienstverhältnisses 
die Entscheidung zur Stellung des Rentenantrages 
treffen.

§ 19 Abs. 2a AT AVR alte Fassung § 19 Abs. 2a AT AVR 
neue Fassung

(2a) 1Beantragt der Mitarbeiter eine 
Altersrente im Sinne des § 33 Abs. 2 
SGB VI für einen Zeitpunkt, in dem er 
die Regelaltersgrenze (§ 35 Satz  2 
SGB VI i. V. m. § 235 SGB VI) noch 
nicht erreicht, soll er dem Dienstgeber 
die Antragstellung rechtzeitig anzei-
gen. 2In diesem Fall soll das Dienst-
verhältnis mit dem Ablauf des Tages 
vor dem in dem Rentenbescheid des 
Rentenversicherungsträgers der ge-
setzlichen Rentenversicherung fest-
gestellten Tag des Rentenbeginns 
durch Abschluss eines Auflösungs-
vertrages beendet werden. 3Erfolgt 
die Gewährung der Rente durch den 
Träger der Rentenversicherung rück-
wirkend, soll das Dienstver hältnis 
durch Auflösungsvertrag zum Mo-
natsletzten des Monats des Zugang 
des Rentenbescheids beendet wer-
den.

Hat der Mitarbeiter eine Teilrente 
i. S. d. § 42 Abs. 2 SGB VI beantragt 
oder soll eine Teilrente durch Hin-
zuverdienstanrechnung i. S. d. § 34 
Abs. 2f. SGB VI erreicht werden, kann 
auf Antrag des Mitarbeiters, sofern 
die Hinzuverdienstgrenzen ansons-
ten überschritten würden, statt einer 
Beendigung des Dienstverhältnisses 
eine Verringerung der Arbeitszeit ver-
einbart werden.

„(2a) 1Der Mitarbeiter, 
der beabsichtigt, eine 
Altersrente im Sinne 
des § 33 Abs.  2 SGB 
VI für einen Zeitpunkt 
zu beantragen, in dem 
er die Regelaltersgren-
ze (§ 35 Satz 2 SGB VI 
i.V.m. § 235 SGB VI) 
noch nicht erreicht, und 
deswegen sein Dienst-
verhältnis beenden 
will, kann von seinem 
Dienstgeber verlangen, 
dass er mit dem Mitar-
beiter die Möglichkeiten 
eines Auflösungsver-
trages erörtert. 2Macht 
der Mitarbeiter hierzu 
einen Vorschlag, hat der 
Dienstgeber zu diesem 
Vorschlag zeitnah Stel-
lung zu nehmen.“
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C. Beschlusskompetenz

Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des 
Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ord-
nung. Es handelt sich nicht um eine reine Festlegung 
der Höhe der Vergütungsbestandteile, des Umfangs 
der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des 
Erholungsurlaubs im Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-
Ordnung

Für das Bistum Limburg 

Limburg, 26. August 2024 + Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/24/01/3  Bischof von Limburg

Nr. 289 Beschluss der Bundeskommission am 
20. Juni 2024 in Köln – Bestätigung Befristungsre-
gelungen

A. Beschlusstext

I. Der Vermittlungsausschuss der Zentralen Ar-
beitsrechtlichen Kommission hat mit der er-
setzenden Entscheidung vom 22. Januar 2024 
eine „Gesamtregelung zur Befristung“ getrof-
fen. Die Regelungen ersetzen die Entscheidung 
vom 28. Oktober 2019. Der Beschluss tritt zum 
1. Juni 2024 in Kraft. Entsprechend Nummer 8 
der Entscheidung kann die Arbeitsrechtliche 
Kommission die bislang in eigener Zuständigkeit 
beschlossenen Regelungen unverändert wieder 
in Kraft setzten. Die AVR enthalten Regelungen 
zum Befristungsrecht. Sie sollten für den Fall, 
dass sie durch die Ersetzende Entscheidung des 
Vermittlungsausschusses außer Kraft gesetzt 
wurden, wieder in Kraft gesetzt werden.

II. Die Bundeskommission bestätigt in Anwendung 
dessen unter Wiederinkraftsetzung der unverän-
derten Regelungen mit Stand vom 31. Mai 2024 
zum 1. Juni 2024

§ 19 Absatz 5 AT AVR,
§ 18 Anlage 30 AVR,
§§ 18 und 19 Anlage 31 AVR,
§§ 18 und 19 Anlage 32 AVR und
§§ 17 und 18 Anlage 33 AVR.

III. Inkrafttreten

Die Änderungen treten zum 1. Juni 2024 in Kraft. 

B. Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit der ersetzenden Entscheidung vom 22.  Janu-
ar 2024 hat der Vermittlungsausschuss der Zentralen 
Arbeitsrechtlichen Kommission (ZAK) eine „Gesamt-
regelung zur Befristung“ getroffen. Die Regelung gilt 
nach der novellierten ZAK-Ordnung unmittelbar. Für 
die Geltung im Geltungsbereich der AVR Caritas be-
darf es keiner formalen Inkraftsetzung (§ 19 Abs. 2 
i. V. m. § 13 Abs. 6 ZAK-Ordnung). Die Regelungen er-
setzen die Entscheidung vom 28. Oktober 2019. Der 
Beschluss tritt zum 1. Juni 2024 in Kraft. Die „Gesamt-
regelung zur Befristung“ enthält mit Nummer 8 eine 
Öffnungsklausel, die es der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission ermöglicht, die bislang in eigener Zuständig-
keit beschlossenen Regelungen unverändert wieder in 
Kraft zu setzten. Die bisherigen Regelungen gilt es zu 
erhalten, um den bisherigen Spielraum zur Gestaltung 
von Dienstverhältnissen weiterhin zu gewähren. Durch 
den Beschluss werden die Regelungen zu Führung auf 
Probe bzw. auf Zeit in den Anlagen 30 bis 33 soweit 
erforderlich wieder in Kraft gesetzt. Ebenfalls wird die 
Regelung des § 19 Absatz 5 AT zur Weiterbeschäfti-
gung nach Erreichung der Regelaltersgrenze wieder 
in Kraft gesetzt, soweit diese durch die ersetzende 
Entscheidung des Vermittlungsausschusses der ZAK 
außer Kraft gesetzt wurde. Diese Regelung stellt in 
Zeiten des Fachkräftemangels und der Individualisie-
rung der Lebensgestaltung von Mitarbeitenden ein 
notwendiges und zu erhaltendes Flexibilisierungs-
element, das auf Wunsch Mitarbeitenden die Weiter-
arbeit über die Regelaltersgrenze hinaus ermöglicht.

C. Beschlusskompetenz

Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des 
Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ord-
nung. Es handelt sich nicht um eine reine Festlegung 
der Höhe der Vergütungsbestandteile, des Umfangs 
der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des 
Erholungsurlaubs im Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-
Ordnung. Sie ist nicht durch die Geltung der ersetzen-
den Entscheidung des Vermittlungsausschusses der 
Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission vom 22. Fe-
bruar 2024 ausgeschlossen, da dessen Nr.  8 den 
Beschluss einer unveränderten Weiterführung oder 
Wiederinkraftsetzung bis zum 30. November 2024 
zulässt.

Für das Bistum Limburg 

Limburg, 26. August 2024 + Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/24/01/3  Bischof von Limburg
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Nr. 290 Beschluss der Bundeskommission am 
20. Juni 2024 in Köln – Änderungen in Anlage 5 und 
Anlage 2e zu den AVR

A. Beschlusstext

I. In Absatz 2 zu § 1 der Anlage 5 zu den AVR wer-
den nach dem Wort „durchschnittlich“ die Wörter 
„bis zu“ ergänzt. Der Absatz 2 lautet:

„(2) Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf durch-
schnittlich bis zu 48 Stunden in der Woche und 
über zehn Stunden werktäglich verlängert wer-
den, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in 
erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft fällt.“

II. Nach Absatz 2 zu § 1 der Anlage 5 zu den AVR 
wird ein neuer Absatz 2a eingefügt:

„(2a) Abweichend von Absatz 2 gilt für die Mit-
arbeiter der Anlage 2e, dass die regelmäßige 
Arbeitszeit 

ab 1. Januar 2025 auf durchschnittlich bis zu 
45 Stunden in der Woche,
ab 1. Januar 2026 auf durchschnittlich bis zu 
44 Stunden in der Woche, 
ab 1. Januar 2027 auf durchschnittlich bis zu 
43 Stunden in der Woche,
ab 1. Januar 2028 auf durchschnittlich bis zu 
42 Stunden in der Woche

und über zehn Stunden werktäglich verlängert 
werden kann, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig 
und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft 
fällt.“
 

III. In Anlage 2e zu den AVR wird in Vergütungsgrup-
pe 5c Ziffer 4 ein neuer hochgestellter Buchstabe 
„D“ eingefügt. Ziffer 4 wird wie folgt gefasst:

„4Notfallsanitäter mit entsprechenden Tätigkeiten 
A,B,C,D“

IV. In den Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen 
der Vergütungsgruppen 4b bis 8 in der Anlage 2e zu 
den AVR wird unter IV ein neuer Absatz D eingefügt:

„D Zulage für Notfallsanitäter

(1) Notfallsanitäter erhalten ab dem 1.Januar 
2028 zuzüglich zur Regelvergütung gemäß 
Anlage 3 eine Zulage gemäß Absatz 2. 

(2) ¹Die Höhe der Zulage beträgt unter Anrech-
nung bisheriger Tätigkeiten beim selben 
Dienstgeber monatlich: 

ab dem 3. Tätigkeitsjahr 150,00 Euro 
ab dem 5. Tätigkeitsjahr 250,00 Euro 
ab dem 7. Tätigkeitsjahr 400,00 Euro 

2Für die Berechnung der für die Zulage re-
levanten Tätigkeitsjahre werden alle unun-
terbrochen zurückgelegten Zeiten in der 
Tätigkeit als Rettungsassistent und Notfall-
sanitäter beim selben Dienstgeber sowie die 
Zeiten der Ausbildung zum Notfallsanitäter 
berücksichtigt. 3Den Zeiten einer ununterbro-
chenen Tätigkeit stehen gleich:

a) Zeiten von Beschäftigungsverboten 
nach dem Mutterschutzgesetz sowie El-
ternzeiten bis zu drei Jahren nach dem 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, 

b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach 
Abschnitt XII der Anlage  1 bis zu 26 
Wochen,

c) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung 
der Tätigkeit von weniger als einem Mo-
nat im Kalenderjahr. 

4Soweit es zur Deckung des Personalbedarfs 
erforderlich ist, sind bei Neueinstellung Zei-
ten in der Tätigkeit als Notfallsanitäter und 
Rettungsassistent auch bei anderen Dienst- 
oder Arbeitgebern anzurechnen. 5Soweit es 
zur Bindung von Mitarbeitern erforderlich ist, 
sind im bestehenden Dienstverhältnis Zei-
ten in der Tätigkeit als Notfallsanitäter und 
Rettungsassistent auch bei anderen Dienst- 
oder Arbeitgebern anzurechnen. 6Zeiten der 
Tätigkeit als Notfallsanitäter und Rettungs-
assistent bei anderen Dienst- oder Arbeitge-
bern müssen zur Anrechnung nachgewiesen 
werden. 

(3) 1Abweichend von der Regelung in Absatz 1 
ist die Zulage gemäß Absatz 2 bei Neuaus-
schreibungen schon ab dem Zeitpunkt des 
Auftragsbeginns zu zahlen, frühestens aber 
ab 1. Januar 2025. 2Satz 1 gilt entsprechend 
für den Fall, dass ein vertraglicher Anspruch 
auf Anpassung der Vergütung für die ret-
tungsdienstliche Leistung gegenüber dem 
Auftraggeber vorliegt, in deren Bereich der 
Notfallsanitäter eingesetzt ist, oder wenn 
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unabhängig davon eine neue Vergütung ver-
einbart wird. 

(4) Abweichend von der Regelung in Absatz 1 
kann die Zulage gem. Absatz 2 zur Deckung 
des Personalbedarfs in einer Rettungs-
wache allen dort tätigen Notfallsanitätern 
frühestens ab dem 1. Januar 2025 gezahlt 
werden.“

V. Es handelt sich bei Ziffer II. und IV. um mittlere 
Werte der Bundeskommission. Diese sind befris-
tet bis zum 31. Dezember 2024.

VI. Inkrafttreten

Die Änderungen treten zum 20.  Juni 2024 in 
Kraft.

B. Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit der schrittweisen Reduzierung der wöchentlichen 
Höchstarbeitszeit im Rettungsdienst von derzeit bis 
zu 48 Stunden auf bis zu 42 Stunden pro Woche bis 
zum Jahr 2028 wird die Attraktivität des Rettungs-
dienstes im Bereich der Caritas gestärkt. Im Rahmen 
der Anpassung erfolgt in Anlehnung an die gängige 
Rechtsprechung des BAG, das unter Hinweis auf § 7 
Abs. 8 ArbZG stets von Höchstarbeitszeiten ausgeht, 
auch eine Klarstellung der Formulierung der Höchst-
arbeitsgrenze in § 1 Absatz 2 der Anlage 5 zu den AVR 
(Abschnitte I. und II.).

Weiter beinhaltet der Beschluss unter III. und IV. die 
Gewährung einer monatlichen Zulage für Notfallsa-
nitäter von bis zu 400,00 Euro verbindlich ab dem 
1. Januar 2028. 

Damit trotz der sehr differenzierten und länderspe-
zifischen Refinanzierung des Rettungsdienstes eine 
frühzeitige Umsetzung auch ohne Regionalisierung 
zugunsten einer bundeseinheitlichen AVR-Regelung 
sowie ohne finanzielle Überforderung der Einrichtun-
gen aufgrund bestehender vertraglicher Bindungen 
ohne Nachverhandlungsoptionen möglich ist, sind 
für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezem-
ber 2027 definierte Ausnahmen möglich. 

Soweit bestehende Verträge zu rettungsdienstlichen 
Leistungen nachverhandelt werden können oder eine 
Anpassung der Vergütungen bei tariflichen Steigerun-
gen vorsehen, soll der Dienstgeber die monatliche Zu-
lage an alle anspruchsberechtigten Notfallsanitäter in 

einer Rettungswache bei gesicherter Kostentragung 
schon vor dem 1. Januar 2028 zahlen. 

Bei Neuausschreibungen hingegen muss ab dem Zeit-
punkt des Auftragsbeginns für die rettungsdienstliche 
Leistung schon vor dem 1. Januar 2028 die monatli-
che Zulage durch den Dienstgeber an alle anspruchs-
berechtigten Notfallsanitäter in einer Rettungswache 
gezahlt werden. 

Falls es zur Deckung des Personalbedarfs erforderlich 
ist, kann der Dienstgeber bereits ab 1. Januar 2025 
die monatliche Zulage allen anspruchsberechtigten 
Notfallsanitätern in einer Rettungswache zahlen. Ab 
1. Januar 2028 ist die Auszahlung der monatlichen 
Zulage dann ausnahmslos und verbindlich.

Die Dienstgeberseite und die Mitarbeiterseite der Ar-
beitsrechtlichen Kommission sind sich darüber einig, 
dass dieser Beschluss keinen Ersatz für eine zukünf-
tige Überleitung der Anlage 2e in die neu zu konzipie-
rende Entgeltordnung darstellt, sondern als Teil des 
Anlage 2-Reformprozesses nur ein Zwischenschritt 
ist. Beide Seiten bekräftigen die weiterhin konstruktive 
Weiterarbeit im begonnenen Reformprozess.

C. Beschlusskompetenz

Die Regelungen betreffen Rechtsnormen über den 
Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 
AK-Ordnung. Es handelt sich in Teilen auch um eine 
Festlegung der mittleren Werte zur Höhe der Ver-
gütungsbestandteile und zur Arbeitszeit im Sinne 
des § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung. Damit besteht 
die Kompetenz der Bundeskommission der Arbeits-
rechtlichen Kommission gem. § 13 Abs. 1 Satz 1 AK-
Ordnung zur Regelung.

Für das Bistum Limburg 

Limburg, 26. August 2024 + Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/24/01/3  Bischof von Limburg

Nr. 291 Beschluss der Bundeskommission am 20. Juni 
2024 in Köln – Änderung in Anlage 7 zu den AVR

A. Beschlusstext

I. Der § 2 Abs. 3 des Abschnitts H des Teil II. der 
Anlage 7 zu den AVR wird wie folgt ergänzt:

In § 2 Abs. 3 Abschnitt H Teil II. der Anlage 7 zu 
den AVR wird mit Wirkung vom 1. Juli 2024 das 
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Wort „Wohnzulage“ durch die Worte „Wohn- und 
Werkstattzulage“ ersetzt. 

Der so ergänzte § 2 Abs. 3 Abschnitt H Teil II. der 
Anlage 7 zu den AVR lautet:

„(3) Auszubildende im Erziehungsdienst erhal-
ten eine Wohn- und Werkstattzulage in dersel-
ben Höhe, wie sie in Abschnitt VIIa der Anlage 
1 angegeben ist, unter den dort genannten Be-
dingungen.“

II. Inkrafttreten 

Die Änderung tritt zum 1. Juli 2024 in Kraft. 

B. Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Nach der bisherigen Regelung erhalten Auszubildende 
im Erziehungsdienst bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen die Wohnzulage gemäß Abschnitt VIIa Absatz a 
der Anlage 1 zu den AVR. 

Hingegen haben nach der alten Regelung Auszubil-
dende im Erziehungsdienst, die in Ausbildungs- oder 
Berufsbildungsstätten oder Berufsförderungswerkstät-
ten oder in Werkstätten für behinderte Menschen tätig 
sind, keinen Anspruch auf die Werkstattzulage nach 
Abschnitt VII a Absatz b der Anlage 1 zu den AVR. 

Mit der Ergänzung des § 2 Abs. 3 Abschnitt H Teil II. 
der Anlage 7 zu den AVR erhalten ab dem 1. Juli 2024 
nun Auszubildende im Erziehungsdienst, die in Ausbil-
dungs- oder Berufsbildungsstätten oder Berufsförde-
rungswerkstätten oder in Werkstätten für behinderte 
Menschen tätig sind, die Werkstattzulage (bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen).

C. Beschlusskompetenz

Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des 
Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ord-
nung. Es handelt sich nicht um eine reine Festlegung 
der Höhe der Vergütungsbestandteile, des Umfangs 
der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des 
Erholungsurlaubs im Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-
Ordnung.

Für das Bistum Limburg 

Limburg, 26. August 2024 + Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/24/01/3  Bischof von Limburg

Nr. 292 Beschluss der Bundeskommission am 
20. Juni 2024 in Köln – Änderungen in Anlage 2 zu 
den AVR – Streichung Vergütungsgruppe 3 Ziffer 19a

A. Beschlusstext

I. Die Anlage 2 zu den AVR wird wie folgt geändert:

In der Vergütungsgruppe 3 wird die Ziffer 19a 
gestrichen.

Die Ziffer 19a zur Vergütungsgruppe 3 der Anla-
ge 2 zu den AVR erhält folgenden Wortlaut:

„(weggefallen)“

II. Inkrafttreten

Die Änderung tritt zum 1. Juli 2024 in Kraft.

B. Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Die Eingruppierung der Psychagogen sowie der Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten jeweils 
ohne abgeschlossene wissenschaftliche Hochschul-
bildung erfolgt nach Anhang B der Anlage 33 zu den 
AVR in der Entgeltgruppe S 17 Ziffer 6. 

Die Eingruppierung der Psychagogen sowie der Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten jeweils mit 
abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbil-
dung erfolgt nach derzeitigem Stand nach Vergü-
tungsgruppe 2 Ziffer 12 der Anlage 2 zu den AVR. 

Für die Regelung in Vergütungsgruppe 3 Ziffer 19a 
nach Anlage 2 zu den AVR besteht daher kein Bedarf 
mehr.

C. Beschlusskompetenz

Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des 
Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ord-
nung. Es handelt sich nicht um eine reine Festlegung 
der Höhe der Vergütungsbestandteile, des Umfangs 
der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des 
Erholungsurlaubs im Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-
Ordnung.

Für das Bistum Limburg 

Limburg, 26. August 2024 + Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/24/01/3  Bischof von Limburg
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Nr. 293 Beschluss der Bundeskommission am 
20. Juni 2024 in Köln – Änderungen in Anlage 17a 
zu den AVR

A. Beschlusstext:

I. Die Anmerkung zu § 7 Absatz 2 Satz 2 der Anla-
ge 17a zu den AVR wird um einen Satz 3 ergänzt: 

„Für Mitarbeiter nach Anlagen 21, 21a gilt als 
Vomhundertsatz der Veränderung der Vergütung 
oder des Entgelts gemäß Satz 1 zum 1. Febru-
ar 2025 ein Wert von 11,11 v. H.“

II. Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt zum 1. Juli 2024 in Kraft.

B. Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit der Ergänzung des Satzes 3 der Anmerkung zu 
§ 7 Absatz 2 Anlage 17a zu den AVR wird für Mit-
arbeiter nach Anlagen 21 und 21a zu den AVR der 
Vomhundertsatz zum 1. Februar 2025 auf 11,11 v. H. 
festgelegt. Hintergrund ist der aktuelle Abschluss zur 
Tarifrunde der Länder. Danach erfolgt eine Erhöhung 
der Tabellenentgelte zum 1.  November 2024 um 
200 Euro (Sockelbetrag) und zum 1. Februar 2025 
um weitere 5,5 Prozent. Soweit die Summe der Er-
höhungen insgesamt keine Erhöhung um 340 Euro 
erreicht, wird der betreffende Erhöhungsbetrag zum 
1. Februar 2025 auf 340 Euro gesetzt. Insgesamt 
ergibt sich daraus eine Steigerung i. H. v. 11,11 v. H. 
§ 3 Absatz 1 der Anlage 21 zu den AVR verweist 
bezüglich der Vergütung auf die für vergleichbare 
Beschäftigte des jeweiligen Bundeslandes geltenden 
Regelungen.

§ 3 Absatz 2 der Anlage 21a zu den AVR verweist be-
züglich des Tabellenentgelts auf die jeweils aktuell 
gültigen Werte des Tabellenentgelts in Anlage B des 
Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L).

C. Beschlusskompetenz

Die Kompetenz der Bundeskommission besteht nach 
§ 13 Abs. 1 Satz 1 AK-Ordnung. Die Regelung betrifft 
Rechtsnormen über den Inhalt des Dienstverhältnis-
ses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ordnung. Es handelt 
sich nicht um eine Festlegung der Höhe der Vergü-
tungsbestandteile, des Umfangs der regelmäßigen 
Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs 

im Sinne des § 13 Abs. 3 S. 1 AK-Ordnung.

Für das Bistum Limburg 

Limburg, 26. August 2024 + Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/24/01/3  Bischof von Limburg

Nr. 294 Beschluss der Regionalkommission Mitte 
am 26. Juni 2024 – Übernahme der beschlossenen 
mittleren Werte/Festsetzung der Vergütung

Die Regionalkommission Mitte beschließt:

I. Übernahme der beschlossenen mittleren Werte/
Festsetzung der Vergütung

Der Beschluss der Bundeskommission der Ar-
beitsrechtlichen Kommission vom 20. Juni 2024 
zu den Änderungen in Anlage 5 und Anlage 2e 
zu den AVR wird mit der Maßgabe übernommen, 
dass die dort beschlossenen mittleren Werte in 
derselben Höhe, wie sie in Nummer A. II. und A. 
IV. des o. g. Beschlusses der Bundeskommission 
enthalten sind, als neue Werte für den Bereich der 
Regionalkommission Mitte festgesetzt werden.

II. Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 20. Juni 2024 in Kraft.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Der Beschluss beinhaltet die schrittweise Reduzie-
rung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit im Ret-
tungsdienst von derzeit bis zu 48 Stunden auf bis 
zu 42 Stunden pro Woche bis zum Jahr 2028. Fer-
ner beinhaltet der Beschluss die Festsetzung einer 
monatlichen Zulage für Notfallsanitäter von bis zu 
400,00 Euro.

Basis der im Beschluss enthaltenen Verweise ist die 
in der Bundeskommission am 20. Juni 2024 beschlos-
sene Beschlussvorlage zu Änderungen in Anlage 5 
und Anlage 2e zu den AVR.

Die Regionalkommission ist für die Festlegung der 
Höhe der Zulage zuständig gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1 
AK-Ordnung. 

Für das Bistum Limburg 

Limburg, 29. August 2024 + Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/68328/24/01/2  Bischof von Limburg
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Nr. 295 Dekret zur Profanierung der Kirche Zum Hei-
ligen Kreuz in EschenburgHirzenhain sowie des in 
ihr befindlichen Altars

Hiermit verfüge ich gemäß c.  1222 § 2 CIC zum 
14. September 2024 die Profanierung der Kirche Zum 
Heiligen Kreuz in 35713 Eschenburg-Hirzenhain Bahn-
hof, Bahnhofstraße 43, sowie gemäß c. 1238 §1 CIC 
in Verbindung mit c. 1212 CIC zum gleichen Datum 
die Profanierung des in ihr errichteten Altares. 

Der Priesterrat wurde am 15. April 2024 angehört.

Der Altar und der Tabernakel sind vor einer weiteren 
Verwendung zu entfernen, vorhandene Reliquien sind 
dem Reliquienbeauftragten des Bischofs zur Verwah-
rung zu übergeben.

Die liturgischen Einrichtungsgegenstände und alle 
weiteren sakralen Gegenstände, insbesondere Kunst-
gegenstände, sind in einem Inventar zu verzeichnen 
und danach aus der Kirche zu entfernen. Sie können 
entweder an einem würdigen Ort aufbewahrt oder 
aber einer anderweitigen Nutzung, etwa einer anderen 
Kirche oder Kapelle, zugeführt werden. 

Begründung

Die Kirche wurde im Jahr 1961 errichtet. Seit dem 6. Ja-
nuar 2024 werden in dem Gebäude keine Gottesdienste 
mehr gefeiert. Die Gläubigen des Kirchortes kommen 
seitdem zur Feier der Gottesdienste in der evangeli-
schen Friedenskirche in Hirzenhain zusammen. Dem 
Förderkreis war es finanziell nicht mehr möglich, die 
laufenden Kosten für das Gebäude aufzubringen.

Die Gremien der Pfarrei haben gemäß der „Verfah-
rensordnung zur Umnutzung und Aufgabe von Kir-
chen im Bistum Limburg“ vom 7. Juni 2018 (Amts-
blatt 2018, 405f.), zuletzt geändert am 29. März 2022 
(Amtsblatt 2022, 570), die beabsichtigte Profanierung 
beraten. Ein Beschluss des Verwaltungsrates liegt 
vor. Die Kirchengemeinde beabsichtigt, die Kirche zu 
veräußern. Im Gebäude soll Wohnraum entstehen. 
Die „AG Umnutzung und Aufgabe von Kirchen“ des 
Bistums Limburg hat den Antrag beraten, die vorge-
brachten Gründe abgewogen und eine Empfehlung für 
die Profanierung des Gotteshauses ausgesprochen.

Für die regelmäßige Spendung der Sakramente ste-
hen neben der evangelischen Friedenskirche in Hir-
zenhain die übrigen Kirchen und Gottesdienstorte der 
Pfarrei Zum Guten Hirten an der Dill (Sitz: Dillenburg) 

zur Verfügung. Das Heil der Seelen ist durch das re-
gelmäßige Gottesdienstangebot in der Pfarrei nicht 
in Gefahr.

Nach sorgfältiger Würdigung aller Umstände war 
daher festzustellen, dass die Voraussetzungen für 
die Profanierung der Kirche Zum Heiligen Kreuz in 
Eschenburg-Hirzenhain gemäß c. 1222 § 2 CIC er-
füllt sind und somit dem Antrag entsprochen werden 
konnte.

Limburg, 5. September 2024 + Dr. Georg Bätzing
Az.: 613E/64951/24/04/1  Bischof von Limburg

Thomas Schön
Notar der Kurie

Rechtsbehelfsbelehrung

Gemäß c. 1734 §§ 1 und 2 CIC kann innerhalb von 
zehn Tagen nach der Veröffentlichung im Amtsblatt 
die Abänderung oder die Rücknahme dieses Dekrets 
beantragt werden. Der Antrag ist zu richten an den 
Bischof von Limburg, Domplatz 7, 65549 Limburg a. d. 
Lahn.

Nr. 296 Änderung der Haushaltsordnung des Bistums 
Limburg (HOBL)

§ 8 Abs. 2 der Haushaltsordnung des Bistums Lim-
burg (HOBL) vom 21. Dezember 2022 (vgl. Amts-
blatt 2023, 7–13), zuletzt geändert am 27. Juni 
2024 (vgl. Amtsblatt 2024, 368–369) erhält folgen-
de Fassung:

„(2) Unter Würdigung der Bedarfsanmeldungen stellt 
der Diözesanökonom den Entwurf des Haus-
haltsplanes auf. Dazu führt er insbesondere Ge-
spräche mit dem Generalvikar bzw. dem Bischöf-
lichen Bevollmächtigten und den Bereichs- sowie 
Regionalleitungen zur Erörterung der eingereich-
ten Bedarfsanmeldungen. Soweit die Bedarfsan-
meldungen nach einheitlicher Maßgabe durch 
den Diözesanökonomen zu einer wesentlichen 
Ausweitung (Zusatzantrag) führen, wird die Ein-
bringung in den weiteren Beratungsgang verein-
bart. Sofern ein Dissens zwischen dem Diöze-
sanökonomen und dem fachlich Zuständigen 
besteht, werden beide Positionen in der kurialen 
Beratung dargelegt. Die durch den Diözesansyn-
odalrat auf Grundlage des § 63 Abs. 2 Buchst. b 
der Synodalordnung des Bistums Limburg getrof-
fenen Entscheidungen über mittel- und langfris-
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tige Zielvereinbarungen des Bistums hinsichtlich 
der Inhalte und des Ressourceneinsatzes sind bei 
der Erstellung des Entwurfes des Haushaltspla-
nes zu berücksichtigen.“

Die Änderung tritt zum 1. Oktober 2024 in Kraft.

Limburg, 29. August 2024 + Dr. Georg Bätzing
Az.: 603F/50873/24/01/2  Bischof von Limburg

Thomas Schön
Notar der Kurie

Bischöfliches Ordinariat

Nr. 297 Zusammensetzung des Diözesansynodalrats, 
des Priesterrats und des Seelsorgerats

Dem 16. Diözesansynodalrat des Bistums Limburg 
gehören an:

Vorsitzender: Bischof Dr. Georg Bätzing

Präsident/in der 15. Diözesanversammlung:
 - Daniela Erdmann
 - Gerhard Glas

fünf von der 15. Diözesanversammlung gewählte Mit-
glieder
 - Prof. Dr. Wolfgang Beck
 - DDr. Oswald Bellinger
 - Andreas Gref
 - Judith Straub
 - Mirjam Rex

Bischöfliche Beauftragte für den synodalen Bereich: 
Prof. Dr. Hildegard Wustmans

Generalvikar Dr. Wolfgang Pax

je ein von jedem Regionalsynodalrat gewähltes Mit-
glied
 - Dr. Andreas Feldmar
 - Dr. Rainer Kempf
 - Silke Langner
 - Christel Schönleber
 - Prof. Dr. Harald Schwalbe

zwei vom Rat der Gemeinden von Katholiken anderer 
Muttersprache gewählte Mitglieder
 - Mary Condotta
 - Marina Paolella-Di Marco

zwei vom Seelsorgerat gewählte Mitglieder
 - Ralf Anton Hufsky
 - Angela Köhler

ein von den Vertretern der Einrichtungen in den Regi-
onalsynodalräten gewähltes Mitglied: vakant

bis zu fünf von den übrigen Mitgliedern gewählte Mit-
glieder: vakant

Geschäftsführerin: Dorothee Heinrichs

Nach der konstituierenden Sitzung am 7. September 
2024 setzt sich der Vorstand zusammen wie folgt:

Vorsitzender: Bischof Dr. Georg Bätzing

stellvertretende Vorsitzende: Bischöfliche Beauftragte 
für den synodalen Bereich Prof. Dr. Hildegard Wust-
mans

Sprecherin: Silke Langner

Mitglieder des Vorstands:
 - Mary Condotta, Gerhard Glas 
 - Prof. Dr. Harald Schwalbe

Geschäftsführerin: Dorothee Heinrichs

Dem XVI. Priesterrat des Bistums Limburg gehören 
an:

Vorsitzender: Bischof Dr. Georg Bätzing

Mitglieder gemäß § 70 Abs. 1 Buchst. b SynO:
 - Tobias Blechschmidt
 - Christian Enke
 - Moritz Hemsteg
 - Steffen Henrich
 - Peter Hofacker
 - Ralf Anton Hufsky
 - Benedikt Wach
 - Lucas Eduard Weiss
 - Dr. Johannes zu Eltz

Mitglieder gemäß § 70 Abs. 1 Buchst. c SynO:
 - P. Gaby Geagea
 - Paul Lawatsch
 - Dr. Werner Otto 

Mitglied gemäß § 70 Abs. 1 Buchst. d SynO: General-
vikar Dr. Wolfgang Pax
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Am 2. September 2024 konstituierte sich der 
XVI. Priesterrat und wählte Benedikt Wach zum Spre-
cher sowie Peter Hofacker zum stellvertretenden 
Sprecher des XVI. Priesterrats.

Dem Seelsorgerat des Bistums Limburg gehören ge-
mäß § 76 Abs. 1 SynO an:

Vorsitzender: Bischof Dr. Georg Bätzing

Die Mitglieder des Priesterrates gemäß § 70 Abs. 1 
Buchst. b und c SynO:
 - Tobias Blechschmidt
 - Christian Enke
 - P. Gaby GeaGea
 - Moritz Hemsteg
 - Steffen Henrich
 - Peter Hofacker
 - Ralf Anton Hufsky
 - Paul Lawatsch
 - Dr. Werner Otto
 - Benedikt Wach
 - Lucas Eduard Weiss
 - Dr. Johannes zu Eltz

Zwei von den Diakonen im Dienst des Bistums Lim-
burg gewählte Diakone:
 - Michael Schönberger (Diakon im Hauptberuf)
 - Werner Thomas (Diakon mit Zivilberuf)

Fünf von der Berufsgruppe der Pastoralreferenten ge-
wählte Pastoralreferent/inn/en:
 - Edwin Borg
 - Jutta Fechtig-Weinert
 - Susanne Degen
 - Linda-Maria Gall
 - Katharina Kunkel

Fünf von der Berufsgruppe der Gemeindereferenten 
gewählte Gemeindereferentinnen:
 - Stefanie Feick
 - Divya Heil
 - Angela Köhler
 - Catrin Lerch
 - Isabel Sieper

Mitglied gemäß § 70 Abs. 1 Buchst. f SynO: General-
vikar Dr. Wolfgang Pax

In der konstituierenden Sitzung am 2. September 
2024 wurden gewählt:

Sprecherin: Jutta Fechtig Weinert

Drei Mitglieder des Vorstands des Seelsorgerates: 
 - Stefanie Feick 
 - Dr. Werner Otto 
 - Michael Schönberger

Nachrücklisten (in der Reihenfolge des Nachrückens):

Priesterrat:
 - Frank Schindling
 - Alfred Much
 - Matthias Thiel
 - Alexander Brückmann
 - Werner Portugall
 - Werner Meuer 
 - Hanns-Jörg Meiller
 - Daniel Engels

Berufsgruppe Diakone: Johann Maria Weckler (Diakon 
im Hauptberuf)

Berufsgruppe Pastoralreferenten:
 - Birgit Merz
 - Peter Schwaderlapp
 - Susanne Erdmann-Seither

Berufsgruppe Gemeindereferenten
 - Christine Sauerborn-Heuser
 - Eva-Maria Brenneisen
 - Jörg Heuser
 - Marion Schröder
 - Carmen Bechold
 - Gabriele Stein

Nr. 298 Hinweise zur Durchführung der Kollekte an 
Allerseelen

Die Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten dient 
der Unterstützung der Priesterausbildung (Diözesan- 
und Ordenspriester) in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. 
Für den Wiederaufbau und die Stärkung der Kirche in 
den betroffenen Ländern ist die Priesterausbildung 
auch 30 Jahre nach dem Ende des Kommunismus 
weiterhin sehr wichtig. Die Kollekte wird über die Diö-
zesen an Renovabis weitergeleitet.

Wir bitten um ein empfehlendes Wort für dieses wich-
tige Anliegen.

Ein Plakat wird von Renovabis direkt verschickt bzw. 
kann dort angefordert werden (Adresse siehe unten).

Die Kollekten-Gelder sollen gemäß Kollektenplan auf 
das Konto des Bischöflichen Ordinariats Limburg 
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überwiesen werden an. Von dort werden die Beträge 
an Renovabis weitergeleitet.

Kontakt und Information: Solidaritätsaktion Reno-
vabis, Kardinal-Döpfner-Haus, Domberg 27, 85354 
Freising, Tel.: 08161 5309-53 oder -49, E-Mail: info@
renovabis.de, Website: www.renovabis.de

Nr. 299 Ankündigung der Feier der Zulassung am 
9. März 2025 für erwachsene Taufbewerberinnen 
und Taufbewerber

Die „Feier der Zulassung zur Taufe“ mit Weihbischof 
Dr. Thomas Löhr findet als diözesane Feier am Nach-
mittag des ersten Fastensonntags, 9. März 2025 im 
Dom zu Limburg statt. Die genaue Uhrzeit wird noch 
bekannt gegeben.

Zur Feier eingeladen sind alle erwachsenen Taufbe-
werber/innen, die Ostern 2025 (oder später) getauft 
werden sollen, die Patinnen und Paten, Verwandte 
und Freunde der Katechumenen, Personen aus den 
Pfarreien sowie alle, die die Katechumenen mit ihrem 
Gebet begleiten möchten. 

Diejenigen, die für die Taufvorbereitung zuständig sind 
bzw. in deren Pfarrei die Taufe gespendet werden soll, 
sind gebeten, ihre Katechumenen zur „Feier der Zulas-
sung“ anzumelden. Detaillierte Informationen dazu 
sowie die Einladung werden den Pfarrbüros zu Beginn 
des Jahres 2025 zugesandt.

Die liturgischen Texte zur „Feier der Zulassung“ finden 
sich in „Die Feier der Eingliederung Erwachsener in die 
Kirche“ (Manuskriptausgabe zur Erprobung), Band 1, 
Trier 2001, zu beziehen über das Deutsche Liturgische 
Institut (Bestell-Nr. 5269), Postfach 2628, 54216 Trier,  
E-Mail: dli@liturgie.de. Ansprechpartnerin ist Sandra 
Pantenburg Mitarbeiterin im Leistungsbereich Pas-
toral und Bildung (s.pantenburg@bistumlimburg.de).

Nr. 300 Hochgebet in leichter Sprache

Die Deutschen Bischofskonferenz hat ein „Hochgebet 
in Leichter Sprache“ zur Verwendung im Gottesdienst 
freigegeben. Ziel des Hochgebetes ist es, Personen 
mit kognitiven Beeinträchtigungen möglichst nahe 
an das Geheimnis der Eucharistie heranzuführen und 
ihnen besser die Mitfeier zu ermöglichen. 

Die Publikation kann über das Liturgische Institut 
in Trier zum Preis von 6,00 Euro bezogen werden: 
https://shop.liturgie.de.

Nr. 301 Warnhinweis 

Die Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonfe-
renz warnt vor betrügerischen Projektanträgen, die im 
Namen des ukrainischen griechisch-katholischen Bi-
schofs Mykhaylo Bubniy an verschiedene Adressaten 
versendet werden. Der Absender benutzt den Namen 
des Bischofs, um Spenden für ein sozialpsychologi-
sches Projekt zu erschleichen. Bischof Bubniy hat be-
stätigt, dass der Projektantrag nicht von ihm stammt. 

Nr. 302 Dienstnachrichten

Priester

Mit Termin 1. Oktober 2024 wird Pfarrer Klaus NEBEL 
bis zur Wiederbesetzung zum Pfarrverwalter der Itali-
enischen Gemeinde Wiesbaden ernannt.

Mit Termin 1. Dezember 2024 überträgt der Bischof 
Herrn Pfarrer Andreas FUCHS die Pfarrei St. Bonifa-
tius Wirges.

Mit Termin 1. Dezember 2024 wird Pfarrer Marc STEN-
GER als Pfarrvikar in der Pfarrei St. Bonifatius Wirges 
eingesetzt.

Hauptamtliche Pastorale Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter

Mit Termin 16. September 2024 wurde Frau Dr. Su-
sanne GORGES-BRAUNWARTH von der Aufgabe als 
Diözesanbeauftragte für die Polizeiseelsorge im Bis-
tum Limburg entbunden.

Mit Termin 16. September 2024 wurde Herr Samuel-
STRICKER zum Diözesanbeauftragten für die Polizei-
seelsorge im Bistum Limburg ernannt. 

Mit Termin 31. Oktober 2024 tritt Pastoralreferentin 
Gabriele VON ERDMANN in den Ruhestand.

Mit Termin 1. November 2024 wird Pastoralreferent 
Richard FREITAG aus der Pfarrei St. Bonifatius Frank-
furt in die Pfarrei St. Jakobus Frankfurt versetzt.

Mit Termin 30. November 2024 scheidet Pastoralrefe-
rent Andreas BÖSS-OSTENDORF aufgrund Erreichen 
der gesetzlichen Regelaltersgrenze aus dem Dienst 
des Bistums aus.
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